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DER FOURIER Gersau, Mai 1959

Erscheint monatlich
32. Jahrgang Nr. 5

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des ^jr Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Amtlich beglaubigte Auflage 6894 Exemplare

XIII. SCHWEIZERISCHE
FOURIERTAGE IN SOLOTHURN

5. - 7. JUNI 1959

Herren Offiziere — Liebe Kameraden

Der Sektion Solothurn fällt erstmals die Ehre zu, Schweizerische Fouriertage zu
organisieren. Sie hat damit eine nicht leichte Aufgabe übernommen, insbesondere
wenn man berücksichtigt, dass sie im Vergleich zur Mitgliederzahl eine der kleinen
Sektionen des SFV ist und zudem ein weitverzweigtes Einzugsgebiet aufweist.
Organisatorisch und finanziell erschwerend für die Durchführung einer so grossen
Veranstaltung wirkt sich ausserdem der Umstand aus, dass der Kanton Solothurn
über keine Kaserne verfügt. Anderseits hat sich die Sektion Solothurn des SFV immer
durch eine sehr rege Tätigkeit und grosse Übungsbeteiligungen ausgezeichnet.
Der Vorstand konnte also auf die Mitarbeit einer Grosszahl seiner Mitglieder
zählen. Erfreulicherweise war sie auch der tatkräftigen Unterstützung durch die
Behörden von Kanton und Stadt Solothurn sowie einer militärischen Belangen
wohlgesinnten Bevölkerung gewiss. Das alles hat sie ermutigt, sich der grossen
Aufgabe zu unterziehen, ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Das Örgani-
sationskomitee hat in eifriger Arbeit die Vorbedingungen geschaffen, um die
XIII. Schweizerischen Fouriertage zu einer machtvollen Demonstration der ausser-
dienstlichen Tätigkeit im SFV werden zu lassen. An Euch, liebe Kameraden des

hellgrünen Dienstes, liegt es nun, durch einen zahlreichen Aufmarsch als Wett-
kämpfer, Delegierte oder Schlachtenbummler Euer Interesse zu bekunden. Wir
freuen uns schon heute auf Euer Erscheinen in der schönen, ehrwürdigen Ambas-
sadorenstadt an der Aare und heissen Euch alle herzlich willkommen.

Es werden folgende Teilnehmerkarten ausgegeben:

Karte A (Unterkunft vom 5.—7. Juni, Verpflegung ab 6. Juni, Frühstück bis inklusive Bankett vom
7. Juni, Unterhaltung, Festführer, Anerkennungsgabe an alle Wettkämpfer) Fr. 33.—.

Karte B wie A, jedoch erst gültig ab 6. Juni. Mittagsverpflegung Fr. 30.—.

Karte C wie A, jedoch erst gültig ab 6. Juni nach dem Mittagessen Fr. 28.—.

Hotelunterkanft. Für gewünschte Flotelunterkunft inklusive Frühstück wird ein Zuschlag auf die
Teilnehmerkarte von Fr. 7.— pro Nacht erhoben.

Kamerad! Gewiss wirst auch Du nicht zurückstehen, wenn es darum geht, einer
weiteren Öffentlichkeit unter Beweis zu stellen, dass es um die ausserdienstliche
Tätigkeit im SFV gut bestellt ist. Melde Deine Teilnahme, sofern Du es noch nicht
getan hast, sofort an Deinen Sektionspräsidenten.

Mit kameradschaftlichen Grössen für das Orgartisationskomitee:
Fourier Schläfli Jules, Präsident
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